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I. Lizenzverlängerung im DLRG Manager 

Allgemeines 

▪ Für jede Qualifikation (z.B. EH-Ausbilder und EH-Multiplikator) muss ein 

gesonderter Workflow Lizenzverlängerung gestartet werden. Ohne dies ist die 

Lizenzverlängerung nicht möglich.  

▪ Alle erforderlichen Nachweise sind im DLRG Manager einzupflegen. Postalische 

Zusendungen sind nicht mehr möglich.  

▪ Der Workflow ist in der Ansicht des jeweiligen Lizenzinhabers unter dem Reiter 

„Vorgänge“ jeweils neu zu eröffnen und alle erforderlichen Nachweise sind 

anzufügen.  

▪ Für eine gesicherte Einreichung des Antrags ist zu prüfen, ob der Workflow die 

Bearbeitungsstufe „Prüfung“ erreicht hat.  

▪ Eine dezidierte Anleitung zur Bedienung der Schaltfläche findet sich im DLRG 

Manager im Dateiarchiv. Diese Hilfestellung erläutert die Hinweise für Lizenzen 

im Bereich Medizin. 

▪ Die Lizenzen im Bereich Medizin sind taggenau gültig.  

▪ Die Fortbildungsnachweise sind ggf. beidseitig eingescannt anzufügen. 

 

Erforderliche Nachweise je Qualifikation  

Bezeichnung der 

Qualifikation 

PO 

Nr.  

Erforderliche Nachweise Hinweise 

Erste Hilfe-Ausbilder 381 16 LE EH-

Ausbilderfortbildung  

(besteh. 8 LE fach. & 8 LE 

päd.) bei einer gem. DGUV 

R 304-001 ermächtigten 

Stelle seit der letzten 

Lizenzverlängerung/-erwerb 

8 LE sollen im 

Gültigkeitszeitraum durch 

Fortbildungen des LV 

Württembergs gesammelt 

werden. 

Die Qualifikation EH-Ausbilder 

bei Kindernotfällen (385) wird 

bei Vorhandensein 

automatisch mit verlängert.   

Sanitätsausbilder 382 16 LE 

Sanitätsausbilderfortbildung 

seit der letzten 

Lizenzverlängerung/-erwerb 

8 LE sollen im 

Gültigkeitszeitraum durch 

Fortbildungen des LV 

Württembergs gesammelt 

werden. 

Anerkennung von beruflichen 

Fortbildungsnachweisen muss 

bei der Geschäftsstelle erfragt 

werden.  

RUND-Ausbilder 383 Teilnahme an einer 

Ausbilder-Fortbildung der 

DLRG in 4 Jahren 

vorzugsweise Medizin 
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Bezeichnung der 

Qualifikation 

PO 

Nr.  

Erforderliche Nachweise Hinweise 

Multiplikator Erste Hilfe 391 24 UE Lehrbeauftragten-/ 

Multiplikatorenfortbildung 

(besteh. 16 UE päd. 8 UE 

fach.) bei einer gem. DGUV 

R 304-003 ermächtigten 

Stelle seit der letzten 

Lizenzverlängerung/-erwerb  

8 LE sollen im 

Gültigkeitszeitraum durch 

Fortbildungen des LV 

Württembergs gesammelt 

werden. 

Alternativ 

anerkennungsfähige 

Fortbildungsnachweise:   

- Berufliche 

Fortbildungsnachweise im 

notfallmedizinischen oder 

pädagogischen Bereich 

- Fortbildung für 

Lehrbeauftragte bei einer 

gem. DGUV R 304-003 

ermächtigten Stelle 

- Erwerb EH-Ausbilder bei 

Kindernotfällen  

Multiplikator 

Sanitätswesen 

392 Der Multiplikator hat sich im 

Fachbereich kontinuierlich 

fortzubilden. 

Einzelfallprüfung durch den 

FB SAN. 
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II. Lizenzreaktivierung im DLRG Manager 

Allgemeines 

▪ Die Reaktivierung wird erforderlich, sobald der Gültigkeitszeitraum 

überschritten ist und nicht ausreichend Fortbildungen besucht wurden.  

▪ Für die Reaktivierung ist ein Workflow „Lizenzverlängerung“ im DLRG Manager 

zu starten.  

▪ Alle erforderlichen Nachweise sind im DLRG Manager einzupflegen. Postalische 

Zusendungen sind nicht mehr möglich.  

▪ Der Workflow ist in der Ansicht des jeweiligen Lizenzinhabers unter dem Reiter 

„Vorgänge“ jeweils neu zu eröffnen und alle erforderlichen Nachweise sind 

anzufügen.  

▪ Für eine gesicherte Einreichung des Antrags ist zu prüfen, ob der Workflow die 

Bearbeitungsstufe „Prüfung“ erreicht hat.  

▪ Eine dezidierte Anleitung zur Bedienung der Schaltfläche findet sich im DLRG 

Manager im Dateiarchiv. Diese Hilfestellung erläutert die Hinweise für Lizenzen 

im Bereich Medizin. 

▪ Die Fortbildungsnachweise sind ggf. beidseitig eingescannt anzufügen.  

▪ Die Reaktivierung richtet sich nach III. 12 (3) POmAfB und weiteren Vorschriften.  

 

Erforderliche Nachweise je Qualifikation  

Bezeichnung der 

Qualifikation 

PO Nr.  Erforderliche Nachweise Hinweise 

Erste Hilfe-Ausbilder 

wenn mind. 8 LE im 

Gültigkeitszeitraum 

gesammelt wurden 

381 Weitere 24 LE Fortbildung in 

drei Jahren nach Ende der 

Lizenzgültigkeit. Insgesamt 32 

LE, also die 8 LE aus dem 

ursprünglichen 

Gültigkeitszeitraum beifügen.  

Nur bei ermächtigten 

Stellen gem. DGUV R 304-

001.  

Voraussetzung gem. 

DGUV R 304-001 als 

Lehrkraft Erste Hilfe 

müssen vorliegen.  

Erste Hilfe-Ausbilder 

wenn weniger als 8 LE 

im Gültigkeitszeitraum 

gesammelt wurden 

381 Teilnahmebescheinigung des 

Themenblock 2 der EH-

Ausbilderausbildung.   

Nur bei ermächtigten 

Stellen gem. DGUV R 304-

001.    

Voraussetzung gem. 

DGUV R 304-001 als 

Lehrkraft Erste Hilfe 

müssen vorliegen. 

Sanitätsausbilder 382 16 LE Fortbildung und 

Hospitation von 4 UE in SAN A, 

B oder SAN-Fobi 

Anerkennung von 

beruflichen 

Fortbildungsnachweisen 

muss bei der 

Geschäftsstelle erfragt 

werden. 

Einzelfallentscheidung 

durch FB San. 
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Bezeichnung der 

Qualifikation 

PO Nr.  Erforderliche Nachweise Hinweise 

RUND-Ausbilder 383 Teilnahme an einer Ausbilder-

Fortbildung der DLRG und 

Hospitation vom 4 UE in einem 

RUND Grund-, Aufbau-, 

Leiterkurs oder RUND-

Ausbilder 

vorzugsweise 

Ausbilderfortbildung 

Medizin 

Multiplikator Erste 

Hilfe 

391 Nach Rücksprache mit der 

Leitung Medizin. 

-   

Multiplikator 

Sanitätswesen 

392 Nach Rücksprache mit der 

Leitung Medizin. 

 

 

 

III. Anerkennung von externen Qualifikationen über den DLRG 

Manager 

Allgemeines 

▪ Das Anerkennungsverfahren wird erforderlich, sofern ein Ausbilder im Auftrag 

der DLRG tätig sein möchte.  

▪ Im Bereich Medizin kann eine von den Mitgliedsorganisationen der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Erste Hilfe (BAGEH) anerkannte und vergleichbare 

Qualifikation ganz oder teilweise anerkannt werden. Eine Umschreibung von 

Qualifikationen erfolgt im Fachbereich Medizin nicht. Die Details sind bei den 

jeweiligen Ausbildungsgängen beschrieben. 

▪ Für das Anerkennungsverfahren ist ein Workflow „Lizenzverlängerung“ im 

DLRG Manager bei Vorhandensein aller Nachweise zu starten.  

▪ Alle erforderlichen Nachweise sind im DLRG Manager einzupflegen. Postalische 

Zusendungen sind nicht mehr möglich.  

▪ Der Workflow ist in der Ansicht des jeweiligen Lizenzinhabers unter dem Reiter 

„Vorgänge“ jeweils neu zu eröffnen und alle erforderlichen Nachweise sind 

anzufügen.  

▪ Für eine gesicherte Einreichung des Antrags ist zu prüfen, ob der Workflow die 

Bearbeitungsstufe „Prüfung“ erreicht hat.  

▪ Eine dezidierte Anleitung zur Bedienung der Schaltfläche findet sich im DLRG 

Manager im Dateiarchiv. Diese Hilfestellung erläutert die Hinweise für Lizenzen 

im Bereich Medizin. 

▪ Die Fortbildungsnachweise sind ggf. beidseitig eingescannt anzufügen.  

▪ Die Anerkennung richtet sich nach III. 7 POmAfB und weiteren Vorschriften.  
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Erforderliche Nachweise je Qualifikation  

Bezeichnung der 

Qualifikation 

PO Nr.  Erforderliche Nachweise Hinweise 

Erste Hilfe-Ausbilder  381 Näheres ist dem Wegweiser 

Anerkennung für EH-Ausbilder 

zu entnehmen.   

Nur Qualifikation von 

ermächtigten Stellen gem. 

DGUV R 304-001 können 

anerkannt werden.  

Sanitätsausbilder 382 Gem. II. 7 i.v.m. 382.8 POmAfB Einzelfallentscheidung 

durch FB San. 

RUND-Ausbilder 383 Gem. II. 7 i.v.m. 383.8 POmAfB Einzelfallentscheidung 

durch FB RUND. 

Multiplikator Erste 

Hilfe 

391 Nach Rücksprache mit der 

Leitung Medizin. 

 

Multiplikator 

Sanitätswesen 

392 Nach Rücksprache mit der 

Leitung Medizin. 
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